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G e m e i n d e v e r s a m m l u n g  
  

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Aesch werden an die Gemeindeversammlung am 
  

Mittwoch, 6. Juni 2018, 20.00 Uhr, 
in den Gemeindesaal Aesch  

  
eingeladen, um folgende Geschäfte zu behandeln:  
 
A. Primarschulgemeinde  
 

1. Jahresrechnung 2017 der Primarschulgemeinde     
 
 Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes  
 
Im Anschluss orientiert die Primarschulpflege über aktuelle Themen.   
 
 
B. Politische Gemeinde  
 
1. Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde 
 
2. Totalrevision der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) per 1. Januar 2019 des 

Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf 
 

3. Erneuerungswahl von mindestens 8 Mitgliedern des Wahlbüros für die Amtsdauer  
2018 - 2022 

 
4. Erteilung des Bürgerrechts an Jelena Gross 
 
 Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes  
 
Der Gemeinderat orientiert danach über aktuelle Themen, anschliessend:  
 
 

" G e m e i n d e v e r s a m m l u n g s a p é r o "  
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GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Aesch werden an die ausserordentliche 
Gemeindeversammlung vom 

 
 

Mittwoch, 12. April 2017, 20.00 Uhr 
in den Gemeindesaal Aesch 

 
 

eingeladen, um folgende Geschäfte zu behandeln: 
 

 

Primarschulgemeinde  
1. Bauabrechnung Erweiterung Schulanlage Nassenmatt, Aesch ZH  
 
 Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes 
 

 

 

Politische Gemeinde 

1. Abrechnung Planungskredit für Sanierung oder Ersatz des  
Mehrzweckgebäudes Nassenmatt 

 
2. Projektierungskredit für Ersatzbau Mehrzweckgebäude und  

Neubau Turnhalle 
 
 Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes 

 

 
 

Anschlessend:  G m e i n d s a p é r o  
 
 
Anfragen im Sinne von § 51 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) sind spätestens  

10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unter-

zeichnet dem Gemeinderat bzw. der Primarschulpflege einzureichen. 

 

Die Akten liegen im Gemeindehaus gemäss § 43 Abs. 1 GG zur Einsichtnahme auf. 

 

Die Traktanden der Gemeindeversammlung wurden bzw. werden gemäss § 43 Abs. 1 

GG rechtzeitig am 9. und 30. März 2017 in der Limmattaler Zeitung publiziert.  
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Die diesbezüglichen Akten sowie das Stimmregister liegen zwei Wochen vor der Versammlung 
während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. 
 
Anfragen im Sinne von § 17 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) sind spätestens 
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A n t r a g   1  
  
  
Jahresrechnung 2017 der Primarschulgemeinde   
  
Die Primarschulpflege hat die Jahresrechnung 2017 an ihrer Sitzung vom 5. März 2018 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und genehmigt.  
  
Die Jahresrechnung schliesst wie folgt ab:  
  

 
1. Laufende Rechnung 
 Aufwand Fr. 2‘917‘774.78 
 Ertrag Fr. 2'514’936.35 
 Aufwandüberschuss Fr.     402‘838.43 
 
2. Investitionsrechnung 
 Ausgaben Fr. 0 
 Einnahmen Fr. 0 
 Nettoinvestitionen Fr. 0 
 
3. Bestandesrechnung 
 Finanzvermögen Fr. 103‘661.12 
 Verwaltungsvermögen Fr. 5‘375‘500.00 
 Aktiven Fr. 5‘479‘161.12 
 
 Fremdkapital Fr. 3‘391‘025.24 
  Eigenkapital Fr. 2‘088‘135.88 

 Passiven Fr. 5‘479‘161.12 
 

 
  
Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2017 
zur Annahme.  
  
 
 
 
 
Aesch, 27. März 2017       PRIMARSCHULPFLEGE AESCH   

sig. Petra Mörgeli  sig. Susi van Gorkum  
 Präsidentin    Schulverwaltung  
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Bericht zur Jahresrechnung 2017 
  
Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 402‘838.43. 
Das Ergebnis ist somit um Fr. 31‘961.57 besser als im Voranschlag budgetiert.  
 
Die Jahresrechnung ist geprägt durch tiefere Einnahmen im Steuerbereich. Der Bereich 
Gemeindesteuern zeigt Netto ein Ergebnis, welches Fr. 176‘226.65 tiefer als budgetiert 
ausfällt. Damit zusammenhängend reduziert sich der Aufwand für den Finanzausgleich 
um Fr. 120‘791. 
 
Gleichzeitig konnten die Kosten in gewissen Bereichen unter Budget gehalten werden. Bei 
der Bildung hat der Bereich Kindergarten mit einem Nettoergebnis von Fr. 185‘420.01 
deutlich besser als budgetiert (Fr. 217‘500) abgeschlossen. Dies ist auf tiefere Personal-
kosten zurückzuführen (weniger Aushilfen benötigt).  
 
Im Bereich der Tagesstrukturen hat sich der Hort gut etabliert und die Netto-Kosten von 
Fr. 58‘469.05 bewegen sich leicht unter den budgetierten Kosten von Fr. 61‘400. Es zeigt 
sich, dass sich der Hort „eingependelt“ hat und die Kosten besser planbar sind.  
 
Im Bereich Musikschule sind die Kosten im Vergleich zum Budget Fr. 11‘215.90 höher. 
Dies ist auf eine deutlich höhere Nachfrage zurückzuführen.  
 
Im Bereich Liegenschaften haben sich die Kosten mit der neuen Liegenschaft eingepen-
delt und befinden sich leicht unterhalb des Budgets.  
 
Im Bereich Volksschule Allgemein sind die Kosten Fr. 17‘475.02 höher als budgetiert. 
Dies hauptsächlich aufgrund von deutlich höheren Kosten für externe EDV-Dienst-
leistungen, welche nur teilweise durch Minderausgaben kompensiert werden konnten.  
 
Externe Dienstleistungen haben auch dazu beigetragen, dass im Bereich Schulverwal-
tung das Budget um Fr. 7‘333.55 überzogen wurde.  
 
Der Bereich der Sonderschulung ist immer mit grosser Unsicherheit behaftet. Hier lagen 
die Kosten mit Fr. 64‘725.32 deutlichen unter den budgetierten Fr. 130‘300.  
 
Die Steuereinnahmen haben sich wie oben erwähnt leider negativ entwickelt. Dies gilt für 
die ordentlichen Steuern als auch für die Steuern früherer Jahre sowie Quellensteuern.  
 
Die Investitionsrechnung zeigt wie budgetiert keine Nettoinvestitionen im Jahr 2017. 
Die Bilanzsumme hat sich um rund 9% auf Fr. 5‘479‘161.12 (Vorjahr: 6‘035‘658.60) 
verringert. 
 
Das Eigenkapital reduziert sich aufgrund des Aufwandüberschusses per 31.12.2017 auf 
Fr. 2‘088‘135.88. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Laufenden Rechnung 
alle Beträge auf hundert Franken gerundet / positiv=Mehraufwand, negativ=Minderaufwand/Nettoertrag 
 
200   Kindergarten Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
  185‘420 -32‘080 -15%  217‘500 199‘945 
 
Weniger Vikariate und Aushilfen haben zu einer deutlichen Unterschreitung des Budgets 
geführt.  
 
 
210   Primarschule Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
  781‘132  -6‘468 -1%  787‘600 740‘181 
 
Höhere Personalkosten konnten durch eine Auflösung von Sanierungsbeiträgen BVK 
teilweise kompensiert werden. Durch weitere Kosteneinsparungen resultierte eine leichte 
Unterschreitung des Budgets.  
 
 
213   Tagesstrukturen  Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
  58‘469 -2‘931 -5%  61‘400 47‘507 
 
Das Budget wurde leicht unterschritten und es zeigt sich, dass nun eine genauere 
Planung im Hort möglich ist.  
 
 
214   Musikschule Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
  52‘916 +11‘216 +27% 41‘700 45‘461 
 
Aufgrund deutlich höheren Teilnehmerzahlen fielen die Zahlungen an die Musikschule 
Knonaueramt für die Durchführung des Musikunterrichts deutlich höher als budgetiert aus.  
 
 
217   Schulliegens. Rechnung  Abweichung Voranschlag Rechnung 
   2017 + / - 2017 2016 
   263‘885  -2‘715 -1%  266‘600 245‘189 
 
Das Budget wurde leicht unterschritten und es zeigt sich, dass die Kosten sich mit der 
neuen Liegenschaft „eingependelt“ haben.  
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218   Volksschule allg. Rechnung  Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
  118‘675 +17‘475 +17%  101‘200 83‘744 
 
Externe EDV Kosten haben dazu geführt, dass das Budget deutlich überzogen wurde.  
 
 
219   Schulverwaltung Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
   255‘034  +7‘334 +3%  247‘700 213‘885 
 
Externe Unterstützung hat dazu geführt, dass das Budget leicht überzogen wurde.   
 
 
220   Sonderschulung Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
   64‘725  -65‘575 -50%   130‘300 82‘780 
 
Wie im Vorjahr haben sich die Ausgaben nochmals reduziert. Da die Kosten in diesem 
Bereich faktisch nicht planbar sind, muss hier mittelfristig auch wieder mit steigenden 
Kosten gerechnet werden.  
 
 
4   Gesundheit Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
   8‘953  -3‘147 -26%   12‘100 13‘890 
 
Die Kosten belaufen sich leicht tiefer als budgetiert. 
 
 
9  Finanzen und Steuern Rechnung Abweichung Voranschlag Rechnung 
  2017 + / - 2017 2016 
  -1‘792‘277 -4% -77‘823 -1‘870‘100 -1‘675‘646 
 
Wie im Bericht zur Jahresrechnung erwähnt, haben sich die Steuereinnahmen negativ 
entwickelt.  
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A n t r a g    1  
  

Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde   
 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Aesch an seiner 
Sitzung vom 20. März 2018 auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und genehmigt.   
 
Die Jahresrechnung 2017 schliesst wie folgt ab:  

 
 
1. Laufende Rechnung 
 Aufwand Fr. 6‘046‘388.39 
 Ertrag Fr. 8‘094‘689.23 

 Ertragsüberschuss Fr. 2‘048‘300.84 
 
2. Investitionsrechnung 
 Ausgaben Fr. 2‘136‘748.85 
 Einnahmen Fr. 990‘901.30 

 Nettoinvestitionen Fr. 1‘145‘847.55 
 
3. Bestandesrechnung 

Finanzvermögen Fr. 21‘305‘450.78 
 Verwaltungsvermögen Fr. 4‘359‘500.00 

 Total Aktiven Fr. 25‘664‘950.78 
 Fremdkapital Fr. 10‘466‘434.70 
 Verrechnungen Fr. 2‘338‘680.50 
 Spezialfinanzierungen Fr. 387‘277.51 
 Eigenkapital Fr. 12‘472‘558.07 

 Total Passiven Fr. 25‘664‘950.78 
 

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Annahme der 
Jahresrechnung 2017. 
 
Aesch, 20. März 2018 
 
  G E M E I N D E R A T    A E S C H 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  Präsident Schreiberin 
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Finanzvermögen Fr. 21‘305‘450.78 
 Verwaltungsvermögen Fr. 4‘359‘500.00 

 Total Aktiven Fr. 25‘664‘950.78 
 Fremdkapital Fr. 10‘466‘434.70 
 Verrechnungen Fr. 2‘338‘680.50 
 Spezialfinanzierungen Fr. 387‘277.51 
 Eigenkapital Fr. 12‘472‘558.07 

 Total Passiven Fr. 25‘664‘950.78 
 

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Annahme der 
Jahresrechnung 2017. 
 
Aesch, 20. März 2018 
 
  G E M E I N D E R A T    A E S C H 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
  Präsident Schreiberin 
 

 
 
 

Bericht zur Jahresrechnung 2017 
 
Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Aesch schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 2‘048‘300 ab. Dieses Ergebnis ist um Fr. 1‘827‘500 besser als der 
veranschlagte Ertragsüberschuss von Fr. 220‘800.  
 
Die Grundstückgewinnsteuern sind der Hauptgrund für dieses ausserordentlich gute Ergebnis. 
Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern betragen im Jahr 2017 Fr. 2‘946‘100 und sind 
somit um Fr. 1‘946‘100 höher ausgefallen als die veranschlagten Fr. 1‘000‘000. Die sehr hohen 
Grundstückgewinnsteuern kommen ihrerseits nicht unerwartet, denn wesentliche 
Handänderungen waren bekannt. Ohne den Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern hätte 
die laufende Rechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 102‘200 abgeschlossen. 
 
In den acht Aufwandbereichen der Laufenden Rechnung schliessen zwei über dem 
Voranschlag, fünf unter dem Voranschlag und einer fast punktgenau gemäss Voranschlag ab. 
Über dem Voranschlag liegen die Funktionsbereiche Behörden und Verwaltung (+140‘000) und 
Gesundheit (+237‘000). Unter dem Voranschlag geblieben sind die Bereiche Rechtsschutz und 
Sicherheit (-28‘000), Kultur und Freizeit (-28‘000), Soziale Wohlfahrt (-125‘000), Umwelt und 
Raumordnung (-22‘000), Volkswirtschaft (-17‘000). Der Bereich Verkehr schliesst praktisch 
ohne Abweichung zum Voranschlag ab. 
 
Der Verwaltungsaufwand liegt aus zwei Gründen höher als veranschlagt: Erstens musste 
aufgrund des vorzeitigen Pensionierungswunsches die Stelle der Gemeindeschreiberin neu 
besetzt werden und zweitens fielen im Bauamt aufgrund von Grossüberbauungen zusätzliche 
Ingenieur-Beratungen an. Die Baudepositen können erst nach Bauvollendung und Schätzung 
der GVZ abgerechnet werden, weshalb die Anschluss- und Baugebühren erst verzögert in der 
Laufenden Rechnung vereinnahmt werden können. In der Gesundheit lösten einige Alters-
Pflegefälle mit hohen BESA-Punkten den Mehraufwand aus. 
 
Die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr liegen mit Fr. 1‘542‘582 um Fr. 53‘000 bzw. 3% unter 
dem Voranschlag und um rund Fr. 39‘000 unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung hat sich trotz 
der Erhöhung des Einwohnerstandes von 1‘269 per 31.12.2016 auf 1‘341 per 31.12.2017, was 
einem Plus von rund 5% entspricht, abgezeichnet. 

 
Die Finanzkraft (Steuereinnahmen pro Einwohner) entwickelte sich auch leicht rückläufig. Mit 
Fr. 4‘428 ist sie jedoch nach wie vor weit über dem Kantonsdurchschnitt von Fr. 3‘593. Das 
heisst, die Gemeinde Aesch bezahlt weiterhin Finanzausgleich. Der für 2019 abzuliefernde und 
in der Rechnung 2017 zurückzustellende Anteil für die politische Gemeinde Aesch beläuft sich 
auf rund Fr. 144‘000. 
 
Die ordentlichen Abschreibungen betrugen rund Fr. 358‘000, was einen Minderaufwand von 
Fr. 80‘400 gegenüber den veranschlagten Fr. 438‘400 bedeutet. Die zusätzlichen 
Abschreibungen von Fr. 462‘100 wurden im veranschlagten Umfang vorgenommen. 
 
Nicht veranschlagt waren die Abschreibungen Grundeigentum von Fr. 39‘000. Diese beinhalten 
die Direktabschreibung des Kostenanteils der politischen Gemeinde an den 
Quartierplanerschliessungskosten auf gemeindeeigenem Gebiet Heligenmatt/Feltsch. 
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Das Eigenkapital beläuft sich per 31.12.2017 auf rund Fr. 12‘472‘600. 

 
Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von rund Fr. 1‘146‘000 um Fr. 265‘000 
höher ab als veranschlagt. Diese Abweichung ist vor allem auf die aus dem Jahr 2016 ins 2017 
verschobenen Ausgaben für die Sanierung der Lielistrasse zurückzuführen.  

 
 

Bemerkungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Laufenden Rechnung 
alle Beträge auf ganze Franken gerundet / positiv=Nettoaufwand, negativ=Nettoertrag 
+ und – Differenzen jeweils zum Voranschlag (VA) 

 
0 Behörden und Verwaltung Rechnung Abw. VA Rechnung

2017 + / - 2017 2016
969'401         140'301   17% 829'100         821'548          

Personalaufwand Verwaltung +54‘000 -> Wechsel Gemeindeschreiberin mit Überschneidung 
Arbeitszeit und Auszahlung Überzeit 

Sonst. Personalaufw. +12‘000 -> Bestellung Gemeindeschreiber (Ausschreibung, Beratung) 
Beratungen Bauwesen +36‘000 -> mehr Bauberatung infolge Grossüberbauungen 
Gebühren Bauamt (Ertrag) -32‘000 -> weniger abgerechnete Baudepositen als veranschlagt 
Interne Verrechnung Personalaufwand (Ertrag) -35‘000 -> gemäss effektiver Zeiterfassung 
Aufwand Verwaltungsliegenschaft -36‘000 -> Diverses unter Voranschlag wie Besoldung  

Hauswartung, Versicherungen, Anschaffungen 
 
 

1 Rechtsschutz und Sicher. Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016
200'410         -28'790    -13% 229'200         198'736          

Plannachführungen, Vermessungen -10‘000 -> weniger Vermessungsarbeiten  
Entschädigung Betreibungskreis -6‘000 -> zu hoch budgetiert 
Mandatszentrum Erwachsenenschutz +4‘000 -> mehr bearbeitete Fälle 
Kinder- und Erwachsenenschutz-Behörde +9000 -> abhängig von der Anzahl Fälle und Entscheide 
Anteil Personalaufwand Rechtspflege -13‘000 -> gemäss effektiver Zeiterfassung 
Feuerwehr Zweckverband -8‘000 -> weniger Feuerwehreinsätze  
 

 
3 Kultur und Freizeit Rechnung Abw. VA Rechnung

2017 + / - 2017 2016
171'811         -28'589    -14% 200'400         177'388          

Anschaffungen Mobiliar, Geräte  -10‘000  -> Verzicht auf Kunstobjekt für Bibliothek 
Denkmalpflege, Heimatschutz  -6‘000  -> es waren weniger Schutzabklärungen nötig 
Parkanlagen, Wanderwege  -2‘000  -> weniger Unterhalt Spielplatz  
Sport -3‘000  ->  Unterhalt Schützenhaus ins Jahr 2018 verschoben 
Erlös aus Anlässen Kuko (Ertrag) +4‘000  ->  Höherer Ertrag dank gut besuchter Kuko-Anlässe 
 
 

Ausgleichsvergütung EKZ (Ertrag) +2‘000 -> höhere Rückvergütung 
 
 

9 Finanzen und Steuern Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016

-2'447'075     -154'175     7% -2'292'900     -2'035'485     

900 Gemeindesteuern -4'764'716     -1'824'216  62% -2'940'500     -3'383'361     
davon: Steuern Rechnungsjahr -1'542'582           53'418             -3% -1'596'000           -1'581'167           

             Steuern frühere Jahre -210'889             50'111             -19% -261'000             -88'713               

             Quellensteuern -20'117               40'883             -67% -61'000               -22'355               

             Grundstückgewinnsteuern -2'946'100           -1'946'100       195% -1'000'000           -1'604'077            
 
Der budgetierte 100%ige Steuertrag von Fr. 5‘700‘000 konnte mit Fr. 5‘500‘000 nicht ganz erreicht 
werden, was sich auf den Eingang an ordentlichen Steuern Rechnungsjahr auswirkte. Aufgrund von 
Rückständen beim Kanton sind noch einige Einschätzungen aus früheren Jahren und der 
Quellensteuer pendent. 
 
Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern lagen erwartungsgemäss über dem Voranschlag. 
Wesentliche Handänderungen waren bekannt und ein Grossteil an Grundsteuern konnte im Jahre 
2017 verfügt und abgerechnet werden. 
 
920 Finanzausgleich 211'196         -10'704    -5% 221'900         246'800          
 
Grundsätzlich wird die Steuerkraft pro Einwohner vor zwei Jahren als Basis für die Berechnung des 
Finanzausgleichs herangezogen. Die Gemeinde Aesch hat im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt 
eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft und muss daher Ressourcenausgleich bezahlen. Die 
Steuereinnahmen (ohne Grundsteuern) des Jahres 2017 bilden somit die Grundlage für die 
Berechnung der Finanzausgleichszahlung im Jahr 2019. Die errechnete Ressourcenabschöpfung 
für 2019 wurde zurückgestellt und fiel aufgrund der leicht rückläufigen Steuerkraft etwas tiefer aus 
als veranschlagt. Die Abschöpfung für 2017 wurde bezahlt und die entsprechende Rückstellung aus 
dem Jahr 2015 konnte aufgelöst werden. 
 
940 Kapitaldienst -42'423          -9'023      27% -33'400          -27'604           
 
Der hier ausgewiesene Ertrag aus Kapitaldienst entsteht in erster Linie aus der gesetzlich 
vorgeschriebenen internen Verzinsung der Finanzliegenschaften und der Spezialfinanzierungen. 
Der interne Zinssatz hat der Gemeinderat unverändert auf 0.5% p.a. festgesetzt. Die Zinsaufwände 
für die langfristigen Schulden fielen mit rund Fr. 35‘000 bzw. 0.5% wiederum günstig aus. 
 
941 Buchgewinne und -verluste -440'000        6'000       100% -446'000        -                     
 
Die Liegenschaft Türmli wurde per 1.1.2017 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen umgebucht 
und die damit fällige Neubewertung fiel um diesen Buchgewinn höher aus. 
 
942 Grundeigentum Finanzverm. -121'875        -47'475    64% -74'400          -55'649           



23

4 Gesundheit Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016
414'955         237'555   134% 177'400         250'171          

Pflegefinanzierung Pflegeheime +188‘000 -> einzelne Alters-Pflegefälle mit hohen BESA-Punkten 
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege +42‘000 -> steigender Bedarf an Spitexleistungen 
 
 

5 Soziale Wohlfahrt Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016
231'673         -125'927  -35% 357'600         409'916          

 
Zusatzleistungen zur AHV netto +7‘000 -> mehr Personen mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen  
Unterstützung externe Kinderbetreuung -10‘000 -> weniger eingegangene Gesuche 
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe netto +51‘000 -> mehr Unterstützungsfälle als erwartet 
Rückerstattung Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe -160‘000 -> Rückforderungen von  

Überbrückungsleistungen  
Alimentenbevorschussungen -7‘000 -> weniger Zahlungen nötig, Aufwand wie im Vorjahr  
 
 

6 Verkehr Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016
457'488         1'788       0% 455'700         169'151          

Winterdienst +9‘000 -> zweimal Auftausalz gekauft 
Strassenunterhalt Beleuchtungen +39‘000 -> Beleuchtung Chilegässli ersetzt  
Anschaffung Fahrzeuge +3‘000 -> Kauf Hochkipp-Heckschaufel 
Unterhalt Maschinen, übriges +9‘000 -> Service, Reparatur Traktoren, Unterhalt Kreisel 
Belagsarbeiten Strassen -38‘000 -> Belagsarbeit Chilegässli, alte Aescherstrasse günstiger 
Dienstleistungen, Rückerstattungen (Ertrag) +20‘000 -> Auszahlung Krankentaggeld und  

vermehrte Weiterverrechnung von Dienstleistungen Werkdienst an Private/Kanton 
 
 

7 Umwelt und Raumordnung Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016

78'850           -22'750    -22% 101'600         72'836            
Naturschutz -4‘000 -> kein Unterhalt im Naturschutzgebiet ausgeführt 
Altlastensanierung -10‘000  ->  Vorsondierungen im Reutetal teilweise ausgeführt 
Raumordnung -8‘000 -> weniger externe Beratung beansprucht  
 
 
 

8 Volkswirtschaft Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016

-77'513          -19'413    33% -58'100          -64'259           
Forstwirtschaft -3‘000 -> Abrechnung Forstrevier tiefer  
Gewinnanteile ZKB (Ertrag) +12‘000 -> höhere Ausschüttung 
Ausgleichsvergütung EKZ (Ertrag) +2‘000 -> höhere Rückvergütung 
 
 

9 Finanzen und Steuern Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016

-2'447'075     -154'175     7% -2'292'900     -2'035'485     

900 Gemeindesteuern -4'764'716     -1'824'216  62% -2'940'500     -3'383'361     
davon: Steuern Rechnungsjahr -1'542'582           53'418             -3% -1'596'000           -1'581'167           

             Steuern frühere Jahre -210'889             50'111             -19% -261'000             -88'713               

             Quellensteuern -20'117               40'883             -67% -61'000               -22'355               

             Grundstückgewinnsteuern -2'946'100           -1'946'100       195% -1'000'000           -1'604'077            
 
Der budgetierte 100%ige Steuertrag von Fr. 5‘700‘000 konnte mit Fr. 5‘500‘000 nicht ganz erreicht 
werden, was sich auf den Eingang an ordentlichen Steuern Rechnungsjahr auswirkte. Aufgrund von 
Rückständen beim Kanton sind noch einige Einschätzungen aus früheren Jahren und der 
Quellensteuer pendent. 
 
Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern lagen erwartungsgemäss über dem Voranschlag. 
Wesentliche Handänderungen waren bekannt und ein Grossteil an Grundsteuern konnte im Jahre 
2017 verfügt und abgerechnet werden. 
 
920 Finanzausgleich 211'196         -10'704    -5% 221'900         246'800          
 
Grundsätzlich wird die Steuerkraft pro Einwohner vor zwei Jahren als Basis für die Berechnung des 
Finanzausgleichs herangezogen. Die Gemeinde Aesch hat im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt 
eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft und muss daher Ressourcenausgleich bezahlen. Die 
Steuereinnahmen (ohne Grundsteuern) des Jahres 2017 bilden somit die Grundlage für die 
Berechnung der Finanzausgleichszahlung im Jahr 2019. Die errechnete Ressourcenabschöpfung 
für 2019 wurde zurückgestellt und fiel aufgrund der leicht rückläufigen Steuerkraft etwas tiefer aus 
als veranschlagt. Die Abschöpfung für 2017 wurde bezahlt und die entsprechende Rückstellung aus 
dem Jahr 2015 konnte aufgelöst werden. 
 
940 Kapitaldienst -42'423          -9'023      27% -33'400          -27'604           
 
Der hier ausgewiesene Ertrag aus Kapitaldienst entsteht in erster Linie aus der gesetzlich 
vorgeschriebenen internen Verzinsung der Finanzliegenschaften und der Spezialfinanzierungen. 
Der interne Zinssatz hat der Gemeinderat unverändert auf 0.5% p.a. festgesetzt. Die Zinsaufwände 
für die langfristigen Schulden fielen mit rund Fr. 35‘000 bzw. 0.5% wiederum günstig aus. 
 
941 Buchgewinne und -verluste -440'000        6'000       100% -446'000        -                     
 
Die Liegenschaft Türmli wurde per 1.1.2017 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen umgebucht 
und die damit fällige Neubewertung fiel um diesen Buchgewinn höher aus. 
 
942 Grundeigentum Finanzverm. -121'875        -47'475    64% -74'400          -55'649           
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Ausgleichsvergütung EKZ (Ertrag) +2‘000 -> höhere Rückvergütung 
 
 

9 Finanzen und Steuern Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016

-2'447'075     -154'175     7% -2'292'900     -2'035'485     

900 Gemeindesteuern -4'764'716     -1'824'216  62% -2'940'500     -3'383'361     
davon: Steuern Rechnungsjahr -1'542'582           53'418             -3% -1'596'000           -1'581'167           

             Steuern frühere Jahre -210'889             50'111             -19% -261'000             -88'713               

             Quellensteuern -20'117               40'883             -67% -61'000               -22'355               

             Grundstückgewinnsteuern -2'946'100           -1'946'100       195% -1'000'000           -1'604'077            
 
Der budgetierte 100%ige Steuertrag von Fr. 5‘700‘000 konnte mit Fr. 5‘500‘000 nicht ganz erreicht 
werden, was sich auf den Eingang an ordentlichen Steuern Rechnungsjahr auswirkte. Aufgrund von 
Rückständen beim Kanton sind noch einige Einschätzungen aus früheren Jahren und der 
Quellensteuer pendent. 
 
Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern lagen erwartungsgemäss über dem Voranschlag. 
Wesentliche Handänderungen waren bekannt und ein Grossteil an Grundsteuern konnte im Jahre 
2017 verfügt und abgerechnet werden. 
 
920 Finanzausgleich 211'196         -10'704    -5% 221'900         246'800          
 
Grundsätzlich wird die Steuerkraft pro Einwohner vor zwei Jahren als Basis für die Berechnung des 
Finanzausgleichs herangezogen. Die Gemeinde Aesch hat im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt 
eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft und muss daher Ressourcenausgleich bezahlen. Die 
Steuereinnahmen (ohne Grundsteuern) des Jahres 2017 bilden somit die Grundlage für die 
Berechnung der Finanzausgleichszahlung im Jahr 2019. Die errechnete Ressourcenabschöpfung 
für 2019 wurde zurückgestellt und fiel aufgrund der leicht rückläufigen Steuerkraft etwas tiefer aus 
als veranschlagt. Die Abschöpfung für 2017 wurde bezahlt und die entsprechende Rückstellung aus 
dem Jahr 2015 konnte aufgelöst werden. 
 
940 Kapitaldienst -42'423          -9'023      27% -33'400          -27'604           
 
Der hier ausgewiesene Ertrag aus Kapitaldienst entsteht in erster Linie aus der gesetzlich 
vorgeschriebenen internen Verzinsung der Finanzliegenschaften und der Spezialfinanzierungen. 
Der interne Zinssatz hat der Gemeinderat unverändert auf 0.5% p.a. festgesetzt. Die Zinsaufwände 
für die langfristigen Schulden fielen mit rund Fr. 35‘000 bzw. 0.5% wiederum günstig aus. 
 
941 Buchgewinne und -verluste -440'000        6'000       100% -446'000        -                     
 
Die Liegenschaft Türmli wurde per 1.1.2017 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen umgebucht 
und die damit fällige Neubewertung fiel um diesen Buchgewinn höher aus. 
 
942 Grundeigentum Finanzverm. -121'875        -47'475    64% -74'400          -55'649            
Die vorgesehene Fassadensanierung am alten Schulhaus ist ins 2018 verschoben worden. 
 
990 Abschreibungen 742'000       -17'200    -2% 759'200    263'727    

Abschreibung Grundeigentum 39'001              39'001         100% -                   75'825          

ordentliche 358'048            -80'352        -18% 438'400        283'452        
zusätzliche 462'100            -                   462'100        159'000        

Entnahme aus Vorfinanzierung -                       -                   -                   -158'913      

Aufteilung auf Verwaltungsverm. -117'090           24'010         -17% -141'100      -95'636         
 
Nicht alle vorgesehenen Investitionen konnten in Angriff genommen werden. Dadurch reduzierten 
sich die ordentlichen Abschreibungen von Fr. 358‘000 um Fr. 80‘400 gegenüber den veranschlagten 
Fr. 438‘400. 
 
Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 462‘100 wurden wie budgetiert vorgenommen. 
 
Nicht veranschlagt waren die Abschreibungen Grundeigentum von Fr. 39‘000, welche die 
Direktabschreibung des Kostenanteils der politischen Gemeinde an den Quartierplaner-
schliessungskosten auf gemeindeeigenem Gebiet Heligenmatt/Feltsch beinhaltet. 
 
 
Bemerkungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Investitionsrechnung 
alle Beträge auf ganze Franken gerundet / positiv=Nettoaufwand, negativ=Nettoertrag 
+ und – Differenzen jeweils zum Voranschlag (VA) 
 

Rechnung Abw. VA Rechnung
2017 + / - 2017 2016  

0 Behörden und Verwaltung 257'902         -242'098    -48% 500'000         50'961            
Die Projektierung für ein neues Mehrzweckgebäude ist gestartet. Die Mehrheit der Kosten wird aber 
2018 anfallen. Die Aussensanierung des Gemeindehauses konnte günstiger abgeschlossen 
werden.  
 
 

3 Kultur und Freizeit 61'756           38'256       163% 23'500           149'138          
Im bebauten Dorfteil mussten Vorinvestitionen in die Glasfasererschliessung vorgenommen 
werden. 
 
 

6 Verkehr 674'494         41'494     7% 633'000         176'665          
Die Groberschliessung im Quartier Heligenmatt-Feltsch sowie die Sanierung der Lielistrasse wurden 
im Jahr 2017 inkl. Vorjahre abgerechnet, was mit Fr. 162‘000 bzw. mit Fr. 147‘000 über dem 
eingestellten Betrag ausfiel. Im Gegenzug werden die Ausgaben für das Trottoir Haldenstrasse Fr. 
168‘000, den Gemeindeparkplatz Fr. 41‘000 und die Kreuzung Föhrenweg Fr. 55‘000 erst im Jahr 
2018 bzw. 2019 anfallen. 
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7 Umwelt und Raumordnung 151'695         427'795    -155% -276'100        80'136            
Abrechnungen zu den Sanierungsausgaben an der Lielistrasse für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung wurden im Jahr 2017 inkl. Vorjahre erstellt, was mit Fr. 180‘000 über dem 
eingestellten Betrag ausfiel. Ferner konnten einzelne Wasser- und Kanalisations-
Anschlussgebühren noch nicht abgerechnet werden, was mit Fr. 207‘000 bzw. mit Fr. 47‘000 unter 
dem eingestellten Betrag ausfiel. 
 
 

9 Finanzen und Steuern
davon brutto
überbaute Liegenschaften 440'000         -406'000     -48% 846'000         885'000          

Die Liegenschaft Türmli wurde per 1.1.2017 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen transferiert 
und neubewertet.  
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Bemerkungen zur Bestandesrechnung
alle Beträge auf ganze Franken gerundet

31.12. Veränderung 01.01.
2017 + / - 2017

AKTIVEN 25'664'950   999'148      24'665'802  

10 Finanzvermögen 21'305'451 673'449 20'632'002
davon Kontokorrent Primarschule 2'836'686 63'077 2'773'609

davon nicht überb. Liegenschaften 6'033'300 0 6'033'300

davon überbaute Liegenschaften 5'668'000 440'000 5'228'000

11 Verwaltungsvermögen 4'359'500 325'700 4'033'800

12 Spezialfinanzierungen 0 0 0

 
 

PASSIVEN 25'664'950   999'148 24'665'802  

20 Fremdkapital 10'545'435 -635'835 11'181'270
davon langfristige Darlehen 7'000'000 0 7'000'000

davon Legatsvermögen 72'971 364 72'607

21 Verrechnungen 2'338'680 -172'236 2'510'916

22 Spezialfinanzierungen 387'277 -162'082 549'359
Kabelnetz (4'522) -40'387 35'865

Wasserversorgung 154'455 -70'623 225'078

Kanalisation 148'756 -64'701 213'457   
Abfallbeseitung 60'002 13'629 46'373

Ersatzabgaben Schutzraumbauten 28'586 0 28'586

23 Eigenkapital 12'393'558 1'969'301 10'424'257
 

 
 
Die Aktiven sowie das Fremdkapital entwickelten sich stabil. Das Eigenkapital stärkte sich ein 
weiteres Mal in wesentlichem Ausmass. 
 
Per 31.12.2017 betrugen die flüssigen Mittel Fr. 5‘919‘634 (Vorjahr Fr. 6‘310‘067). 
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A n t r a g    2 
 
 
Totalrevision der Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlage 
(SEVO) 
 
 
Antrag und Weisung lauten: 
 
 
Zweckverband Kläranlage Birmensdorf 
 

Aesch-Birmensdorf-Bonstetten-Stallikon-Uitikon-Wettswil 
 
 
Totalrevision der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) per 1. Januar 2019 
des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf 
 
 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 die Revisionsvorlage an-
zunehmen. Ein Abschied der Rechnungsprüfungskommission ist für dieses Geschäft nicht erforder-
lich. 
 
1. Die totalrevidierte Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO, Version vom 22. August 2017) 

des Zweckverbandes Birmensdorf wird genehmigt. Sie ersetzt ab Inkraftsetzung per 1. Januar 
2019 die Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen vom 1. Januar 2000. 

 
2. Die Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen des Zweckverbandes Kläranlage Bir-

mensdorf vom 1. Januar 2000 wird per 31. Dezember 2018 aufgehoben. 
 
 
 
Aesch, 3. April 2018 
 
 G E M E I N D E R A T    A E S C H 

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
 Präsident Schreiberin 
 

A n t r a g  2
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Erläuterungen zum Antrag    2 
 
 
 
Kurzinformation zuhanden der Gemeindeversammlungen der Gemeinden 
Aesch, Birmensdorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon und Wettswil 
 
Die Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) regelt die Abwasserentsorgung und die dazu erfor-
derliche Finanzierung auf den Gemeindegebieten. Sie legt die Rechte und Pflichten der Gemeinden, 
der Einwohner/Innen beziehungsweise der Nutzer/Innen der Anlage sowie die Zuständigkeiten fest. 
 
Da die aktuelle SEVO des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf der Gemeinden Aesch, Birmens-
dorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon und Wettswil am Albis, bereits seit 1. Januar 2000 verwendet wird, 
entspricht sie nicht mehr in allen Teilen dem heutigen Stand bzgl. Gewässerschutz. 
 
 
 
 
Weisung 
 
Ausgangslage  
Der Zweckverband Kläranlage hat sich für die Legislatur 2014 – 2018 das Ziel gesetzt, die SEVO zu 
überarbeiten. Auf Anregung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) wurde die 
SEVO des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf nach 15 Jahren überprüft und an die aktuelle 
Muster-Verordnung des Kantons Zürich aus dem Jahre 2012 angepasst. Die neue SEVO umfasst 
neu den Teil SEVO und die Ausführungsbestimmungen zur SEVO (AB zur SEVO). 
 
 
Vorgehen 
Bei der Erarbeitung der neuen SEVO wurden das Ingenieurbüro Hunziker Betatech AG und die 
zuständigen Fachpersonen des AWEL miteinbezogen. Auch die Ausführungsbestimmungen wurden 
gemeinsam erarbeitet. Der finanzielle Teil wurde abgetrennt und verbleibt zur individuellen Regelung 
bei den einzelnen Trägergemeinden.  
 
Nach einem Workshop im Beisein der Tiefbauvorstände, Gemeindeingenieure und zuständigen Ab-
teilungsleiter aller Verbandsgemeinden am 22. August 2017, in dessen Rahmen Ergänzungen und 
Anpassungen vorgenommen wurden, konnten die Anliegen berücksichtigt werden, und die neu er-
arbeitete SEVO und die Ausführungsbestimmungen lagen vor. Das AWEL hat an diesem Workshop 
ebenfalls teilgenommen, so dass die vorliegende SEVO und die dazugehörigen AB zur SEVO be-
reits der Vorlage des AWEL entsprechen. Die neu erstellte SEVO und die AB zur SEVO wurden am 
28. August 2017 dem AWEL zur Vorprüfung eingereicht, welches die beiden Erlasse gutgeheissen 
hat. 
 
Die Verbandsgemeinden wurden anschliessend nochmals zur Stellungnahme eingeladen. Die Stel-
lungnahmen liegen vor, und die Verbandsgemeinden haben die SEVO und die dazugehörenden AB 
zur SEVO genehmigt. Die SEVO wird in allen Verbandsgemeinden bis Ende Juni den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger anlässlich der Gemeindeversammlungen vorgelegt. Die SEVO und die AB 
zur SEVO sollen per 1. Januar 2019 in Kraft treten. 
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zur SEVO sollen per 1. Januar 2019 in Kraft treten. 

Inhalt SEVO 
Die SEVO regelt die Abwasserentsorgung, insbesondere die Versickerung, Sammlung, Behandlung 
und Ableitung von Abwasser und die dazu erforderliche Finanzierung auf den Gemeindegebieten. 
Sie legt die Rechte und Pflichten der Gemeinden, der Einwohnerinnen und Einwohner beziehungs-
weise der Nutzerinnen und Nutzer der Anlage sowie die Zuständigkeiten fest.  
 
Ausführungsbestimmungen (AB zur SEVO) 
In den Ausführungsbestimmungen der SEVO (AB zur SEVO) werden die Aufgaben und Arbeiten der 
Gemeinden sowie der Privaten geregelt. Die Ausführungsbestimmungen geben Aufschluss über 
Schnittstellen, Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasserentsorgung so-
wie über notwendige Kontrollen. Die AB zur SEVO fallen in die Kompetenz des Gemeinderates resp. 
die zuständige Behörde und das Kontrollorgan der Siedlungsentwässerung. Mit dieser Regelung 
wird der Behörde ermöglicht, die AB zur SEVO bei Änderungen der Aufgaben schneller und einfa-
cher anzupassen, ohne dafür den Souverän bemühen zu müssen.  
 
Fazit 
Mit dem vorliegenden Revisionsantrag werden veraltete Bestimmungen aktualisiert und den heuti-
gen Verhältnissen angepasst, überholte Normen werden gestrichen und Lücken geschlossen. Die 
kommunalen Regelungen werden mit der übergeordneten Gesetzgebung und Rechtsprechung in 
Einklang gebracht. 
 
 
 
Empfehlung an die Stimmberechtigten und Stellungnahme der Gemeinderäte der  
Gemeinde Aesch, Birmensdorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon und Wettswil am Albis 
 
Die Gemeinderäte der sechs Verbandsgemeinden haben den Antrag des Zweckverbandes Kläran-
lage betreffend Totalrevision der Siedlungsentwässerungsverordnung geprüft. Aufgrund der Ergeb-
nisse dieser Prüfung beantragen die Exekutiven den Stimmberechtigten, dem Antrag zuzustimmen.  
 
 
Hinweis 
Auf den Internetseiten der Verbandsgemeinden finden sich alle Unterlagen im Zusammenhang mit 
der Totalrevision der SEVO. Die Genehmigung der Ausführungsbestimmungen zur SEVO, welche 
wie die SEVO gemeinsam erarbeitet worden sind, fällt jedoch in die Kompetenz der Gemeinderäte. 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
Ein Abschied der Rechnungsprüfungskommission ist für dieses Geschäft nicht erforderlich. 
 
 
Publikation der totalrevidierten Siedlungsentwässerungsverordnung 
Nachfolgend wird die revidierte Verordnung über die Siedlungsentwässerungsverordnung des 
Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf publiziert. 
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Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) des 
Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf 
(Version vom 22. August 2017) 
 
Die Gemeindeversammlungen der Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon 
und Wettswil gestützt auf § 7 Abs. 2 lit. e des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 
8. Dezember 1974, erlassen: 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
1 Gegenstand 
 
Diese Verordnung regelt 
a. die Siedlungsentwässerung auf dem gesamten Gemeindegebiet, insbesondere die Versickerung, 
Sammlung, Behandlung und Ableitung von Abwasser, 
b. Grundsätze der Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung, 
c. den Gewässerunterhalt [Ziffern 14 und 15]. 
 
2 Vollzugszuständigkeit 
 
1 Der Gemeinderat ist zuständig für den Vollzug dieser Verordnung. Er sorgt insbesondere für 
a. die Planung, die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt der öffentlichen Siedlungsentwässe-
rung, 
b. für die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien zur Reinhaltung der Gewässer bei öffentlichen 
und privaten Abwasseranlagen, 
c. eine zweckmässige Aufsicht über die Verwaltungsstellen, welche die Siedlungsentwässerungs-
verordnung (SEVO) operativ umsetzen. 
2 Der Gemeinderat kann für bestimmte Vollzugsaufgaben nachgeordnete Verwaltungseinheiten  
oder mit öffentlichen Aufgaben betraute externe Stellen als zuständig bezeichnen. 
 
3 Strategische Planung 
 
Der Gemeinderat stellt mittels strategischer Planung langfristig die optimale Leistungserbringung der 
Siedlungsentwässerung sicher. Die strategische Planung stützt sich auf 
a. den Generellen Entwässerungsplan (GEP), den Verbands-GEP und 
b. das finanzielle Führungsinstrument. 
 
4 Öffentliche und private Abwasseranlagen 
 
1 Die öffentlichen Abwasseranlagen umfassen 
a. das gemeindeeigene Kanalisationssystem mit allen zugehörigen Einrichtungen wie Regenbe-
cken, Regenüberläufen, Versickerungsanlagen, Pumpwerken, Druckleitungen und Abwasserreini-
gungsanlagen, 
b. Abwasseranlagen anderer Gemeinden, und Verbände oder anderer öffentlicher Trägerschaften, 
die von der Gemeinde mitbenutzt werden. 
2 Die privaten Abwasseranlagen umfassen alle im Privateigentum stehenden Einrichtungen zum 
Versickern, Sammeln, Vorbehandeln, Reinigen und Ableiten von Abwasser von privaten 
Gebäuden, Anlagen und Grundstücken. 
3 Die Anschlussstelle an die öffentliche Kanalisation ist Bestandteil der privaten Abwasseranlagen. 
 
5 Verschmutztes und nicht verschmutztes Abwasser 
 
1 Abwasser aus Gebäuden und von überdeckten Flächen ist generell dem verschmutzten Abwasser 
zuzuordnen. 
2 Der Gemeinderat beurteilt aufgrund der Gesetzgebung und der massgebenden Normen und Richt-
linien, ob Regenwasser als verschmutzt gilt. 
 

6 Anlagen- und Kanalisationskataster 
 
1 Die Gemeinde führt über das gesamte Gemeindegebiet den Anlagen- und Kanalisationskataster. 
Dieser informiert über die Eigentumsverhältnisse und bildet die Grundlage für die Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Abwasseranlagen. Er weist die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen aus 
und die daran angeschlossenen privaten Abwasseranlagen, soweit sie sich ausserhalb von Gebäu-
den befinden (auch die Versickerungsanlagen). 
2 Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde die Angaben und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellung des Katasters notwendig sind. 
Die anfallenden Kosten sind vom Grundeigentümer zu tragen. 
 
7 Übernahme von privaten Abwasseranlagen ins Eigentum der Gemeinde 
 
Die Gemeinde kann privat erstellte Abwasseranlagen in ihr Eigentum übernehmen, wenn sie an eine 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind und der Entwässerung mehrerer Liegenschaften 
dienen. 
 
B. Besondere Pflichten der Grundeigentümer und Inhaber von Abwasseranlagen 
 
8 Anschlusspflicht 
 
1 Innerhalb der Bauzone und im Bereich der öffentlichen Kanalisation muss das verschmutzte  
Abwasser von Grundstücken in die Kanalisation mit Anschluss an eine öffentliche Abwasserreini-
gungsanlagen eingeleitet werden. 
2 Erweist sich die Abwasserentsorgung von Grundstücken ausserhalb der Bauzonen für die  
Betroffenen als unzumutbar, kann sich die Gemeinde an der Finanzierung einer gemeinsamen 
abwassertechnischen Lösung (z.B. Kanalisationsanschluss) beteiligen. 
 
9 Anschlusspflicht bei neu erstellten Kanalisationen 
 
Schafft der Neubau eines öffentlichen oder privaten Abwasserkanals die Möglichkeit, bestehende 
Gebäude daran anzuschliessen, sind die Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer verpflichtet, 
den Anschluss dieser Gebäude vorzunehmen. Er ist mit der Erstellung der Kanalisation oder innert 
nützlicher Frist zu realisieren. 
 
10 Pflicht zum Unterhalt und zur Anpassung privater Abwasseranlagen 
 
1 Die Eigentümerinnen und Eigentümer der privaten Abwasseranlagen haben dafür zu sorgen, dass 
die Anlagen baulich und betrieblich in einwandfreiem Zustand sind. In den Grundwasserschutzzonen 
sind die Bestimmungen des Schutzzonenreglements zu beachten. 
2 Bestehende private Abwasseranlagen sind zulasten der Eigentümerinnen und der Eigentümer an 
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzupassen 
a. bei erheblichen Erweiterungen in der Gebäudenutzung oder der Produktion, 
b. bei wesentlichen Umbauten der angeschlossenen Gebäude oder Änderungen der Produktionsart, 
c. bei gebietsweisen Sanierungen privater Abwasseranlagen, 
d. bei baulichen Sanierungen der öffentlichen Kanalisation im Bereich der Anschlussstelle, 
e. bei Systemänderungen am öffentlichen Kanalisationsnetz, 
f. bei Missständen. 
 
11 Nutzung von Regenwasser und von Wasser aus eigenen Quellen 
 
1 Wird Regenwasser oder Wasser aus eigener Quelle für den Betrieb der sanitären Einrichtungen 
einer Liegenschaft oder für andere abwassererzeugende Tätigkeiten verwendet, muss der Nutzer 
die Abwassermenge nachweisen, die durch den Wasserverbrauch erzeugt wird. Die erforderlichen 
Wasserzähler sind auf Kosten des Nutzers einzubauen. 
2 Fehlt dieser Nachweis, setzt der Gemeinderat die Benutzungsgebühren aufgrund von Erfahrungs-
werten fest. 
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Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) des 
Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf 
(Version vom 22. August 2017) 
 
Die Gemeindeversammlungen der Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Bonstetten, Stallikon, Uitikon 
und Wettswil gestützt auf § 7 Abs. 2 lit. e des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 
8. Dezember 1974, erlassen: 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
1 Gegenstand 
 
Diese Verordnung regelt 
a. die Siedlungsentwässerung auf dem gesamten Gemeindegebiet, insbesondere die Versickerung, 
Sammlung, Behandlung und Ableitung von Abwasser, 
b. Grundsätze der Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung, 
c. den Gewässerunterhalt [Ziffern 14 und 15]. 
 
2 Vollzugszuständigkeit 
 
1 Der Gemeinderat ist zuständig für den Vollzug dieser Verordnung. Er sorgt insbesondere für 
a. die Planung, die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt der öffentlichen Siedlungsentwässe-
rung, 
b. für die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien zur Reinhaltung der Gewässer bei öffentlichen 
und privaten Abwasseranlagen, 
c. eine zweckmässige Aufsicht über die Verwaltungsstellen, welche die Siedlungsentwässerungs-
verordnung (SEVO) operativ umsetzen. 
2 Der Gemeinderat kann für bestimmte Vollzugsaufgaben nachgeordnete Verwaltungseinheiten  
oder mit öffentlichen Aufgaben betraute externe Stellen als zuständig bezeichnen. 
 
3 Strategische Planung 
 
Der Gemeinderat stellt mittels strategischer Planung langfristig die optimale Leistungserbringung der 
Siedlungsentwässerung sicher. Die strategische Planung stützt sich auf 
a. den Generellen Entwässerungsplan (GEP), den Verbands-GEP und 
b. das finanzielle Führungsinstrument. 
 
4 Öffentliche und private Abwasseranlagen 
 
1 Die öffentlichen Abwasseranlagen umfassen 
a. das gemeindeeigene Kanalisationssystem mit allen zugehörigen Einrichtungen wie Regenbe-
cken, Regenüberläufen, Versickerungsanlagen, Pumpwerken, Druckleitungen und Abwasserreini-
gungsanlagen, 
b. Abwasseranlagen anderer Gemeinden, und Verbände oder anderer öffentlicher Trägerschaften, 
die von der Gemeinde mitbenutzt werden. 
2 Die privaten Abwasseranlagen umfassen alle im Privateigentum stehenden Einrichtungen zum 
Versickern, Sammeln, Vorbehandeln, Reinigen und Ableiten von Abwasser von privaten 
Gebäuden, Anlagen und Grundstücken. 
3 Die Anschlussstelle an die öffentliche Kanalisation ist Bestandteil der privaten Abwasseranlagen. 
 
5 Verschmutztes und nicht verschmutztes Abwasser 
 
1 Abwasser aus Gebäuden und von überdeckten Flächen ist generell dem verschmutzten Abwasser 
zuzuordnen. 
2 Der Gemeinderat beurteilt aufgrund der Gesetzgebung und der massgebenden Normen und Richt-
linien, ob Regenwasser als verschmutzt gilt. 
 

6 Anlagen- und Kanalisationskataster 
 
1 Die Gemeinde führt über das gesamte Gemeindegebiet den Anlagen- und Kanalisationskataster. 
Dieser informiert über die Eigentumsverhältnisse und bildet die Grundlage für die Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Abwasseranlagen. Er weist die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen aus 
und die daran angeschlossenen privaten Abwasseranlagen, soweit sie sich ausserhalb von Gebäu-
den befinden (auch die Versickerungsanlagen). 
2 Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde die Angaben und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellung des Katasters notwendig sind. 
Die anfallenden Kosten sind vom Grundeigentümer zu tragen. 
 
7 Übernahme von privaten Abwasseranlagen ins Eigentum der Gemeinde 
 
Die Gemeinde kann privat erstellte Abwasseranlagen in ihr Eigentum übernehmen, wenn sie an eine 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind und der Entwässerung mehrerer Liegenschaften 
dienen. 
 
B. Besondere Pflichten der Grundeigentümer und Inhaber von Abwasseranlagen 
 
8 Anschlusspflicht 
 
1 Innerhalb der Bauzone und im Bereich der öffentlichen Kanalisation muss das verschmutzte  
Abwasser von Grundstücken in die Kanalisation mit Anschluss an eine öffentliche Abwasserreini-
gungsanlagen eingeleitet werden. 
2 Erweist sich die Abwasserentsorgung von Grundstücken ausserhalb der Bauzonen für die  
Betroffenen als unzumutbar, kann sich die Gemeinde an der Finanzierung einer gemeinsamen 
abwassertechnischen Lösung (z.B. Kanalisationsanschluss) beteiligen. 
 
9 Anschlusspflicht bei neu erstellten Kanalisationen 
 
Schafft der Neubau eines öffentlichen oder privaten Abwasserkanals die Möglichkeit, bestehende 
Gebäude daran anzuschliessen, sind die Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer verpflichtet, 
den Anschluss dieser Gebäude vorzunehmen. Er ist mit der Erstellung der Kanalisation oder innert 
nützlicher Frist zu realisieren. 
 
10 Pflicht zum Unterhalt und zur Anpassung privater Abwasseranlagen 
 
1 Die Eigentümerinnen und Eigentümer der privaten Abwasseranlagen haben dafür zu sorgen, dass 
die Anlagen baulich und betrieblich in einwandfreiem Zustand sind. In den Grundwasserschutzzonen 
sind die Bestimmungen des Schutzzonenreglements zu beachten. 
2 Bestehende private Abwasseranlagen sind zulasten der Eigentümerinnen und der Eigentümer an 
die geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzupassen 
a. bei erheblichen Erweiterungen in der Gebäudenutzung oder der Produktion, 
b. bei wesentlichen Umbauten der angeschlossenen Gebäude oder Änderungen der Produktionsart, 
c. bei gebietsweisen Sanierungen privater Abwasseranlagen, 
d. bei baulichen Sanierungen der öffentlichen Kanalisation im Bereich der Anschlussstelle, 
e. bei Systemänderungen am öffentlichen Kanalisationsnetz, 
f. bei Missständen. 
 
11 Nutzung von Regenwasser und von Wasser aus eigenen Quellen 
 
1 Wird Regenwasser oder Wasser aus eigener Quelle für den Betrieb der sanitären Einrichtungen 
einer Liegenschaft oder für andere abwassererzeugende Tätigkeiten verwendet, muss der Nutzer 
die Abwassermenge nachweisen, die durch den Wasserverbrauch erzeugt wird. Die erforderlichen 
Wasserzähler sind auf Kosten des Nutzers einzubauen. 
2 Fehlt dieser Nachweis, setzt der Gemeinderat die Benutzungsgebühren aufgrund von Erfahrungs-
werten fest. 
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C. Kontrollen und Bewilligungen 
 
12 Kontrollen 
 
1 Der Gemeinderat sorgt im Rahmen seiner Aufsichtspflicht für die periodische Kontrolle der öffent-
lichen und privaten Abwasseranlagen und für die Behebung von Missständen. Die Kosten für die 
Zustandserhebungen werden durch die Abwassergebühren finanziert. 
2 Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken müssen den Kontrollorganen jederzeit den unge-
hinderten Zugang zu den Anlagen ermöglichen. 
 
13 Bewilligungstatbestände 
 
1 Eine kommunale Bewilligung ist erforderlich für 
a. die Erstellung, Sanierung, Erneuerung, Erweiterung oder Aufhebung von Abwasseranlagen, 
b. die Wärmeentnahme aus dem Abwasser sowie die Wärmerückgabe ins Abwasser der privaten 
und öffentlichen Kanalisationen, 
c. die Regenwassernutzung für den Betrieb der sanitären Einrichtungen einer Liegenschaft oder 
für andere abwassererzeugende Tätigkeiten, 
d. jede Änderung der Nutzung von Bauten und Anlagen, die auf Menge und Beschaffenheit des 
Abwassers einen Einfluss haben kann, 
e. die Einleitung von Abwasser in öffentliche Gewässer. 
2 Der Verband ist vorgängig anzuhören, bei 
a. der Wärmeentnahme aus dem Abwasser sowie der Wärmerückgabe ins Abwasser der privaten 
und öffentlichen Kanalisationen, 
b. jeder Änderung der Nutzung von Industriearealen, die auf Menge und Beschaffenheit des Ab-
wassers einen Einfluss haben kann. 
3 Behält das übergeordnete Recht eine kantonale Bewilligung vor, leitet die Gemeinde das Gesuch 
an die zuständige kantonale Stelle weiter. 
 
D. Gewässerunterhalt 
 
14 Unterhaltsplan 
 
Der Gemeinderat erstellt einen Unterhaltsplan für die Gewässer, für deren Unterhalt die Gemeinde 
zuständig ist. Er bezeichnet darin die Gewässer beziehungsweise Gewässer-abschnitte, die durch 
die Siedlungsentwässerung in Anspruch genommen werden. 
 
15 Teilfinanzierung des Gewässerunterhalts 
 
1 Der Gemeinderat kann im Rahmen des Voranschlags der Gemeinde finanzielle Mittel aus der 
öffentlichen Siedlungsentwässerung für Massnahmen einsetzen, die an den im Unterhaltsplan be-
zeichneten Gewässern auszuführen sind. 
2 Zu diesem Zweck dürfen bis zu 10 % der jährlichen Einnahmen aus Abwassergebühren verwendet 
werden. Die Abwassergebühren werden, sofern notwendig, angepasst. 
 
E. Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung 
 
16 Grundsätze 
 
1 Zur Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung erhebt die Gemeinde Abwassergebüh-
ren. Die Höhe der Gebühren ist so anzusetzen, dass der Ertrag sämtliche Kosten der öffentlichen 
Siedlungsentwässerung deckt, insbesondere jene für die Erstellung, Optimierung, Erneuerung und 
Erweiterung sowie den Betrieb und Unterhalt der Anlagen. 
2 Alle Eigentümer von Grundstücken, Liegenschaften und Anlagen, die Anlagen der öffentlichen 
Siedlungsentwässerung beanspruchen, sind gebührenpflichtig. 
3 Werden aus den Abwassergebühren weitere Massnahmen, etwa für den Gewässerschutz oder 
Gewässerunterhalt, finanziert, sind die Gebühren entsprechend zu erhöhen. 
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2 Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken müssen den Kontrollorganen jederzeit den unge-
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a. die Erstellung, Sanierung, Erneuerung, Erweiterung oder Aufhebung von Abwasseranlagen, 
b. die Wärmeentnahme aus dem Abwasser sowie die Wärmerückgabe ins Abwasser der privaten 
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c. die Regenwassernutzung für den Betrieb der sanitären Einrichtungen einer Liegenschaft oder 
für andere abwassererzeugende Tätigkeiten, 
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Abwassers einen Einfluss haben kann, 
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2 Der Verband ist vorgängig anzuhören, bei 
a. der Wärmeentnahme aus dem Abwasser sowie der Wärmerückgabe ins Abwasser der privaten 
und öffentlichen Kanalisationen, 
b. jeder Änderung der Nutzung von Industriearealen, die auf Menge und Beschaffenheit des Ab-
wassers einen Einfluss haben kann. 
3 Behält das übergeordnete Recht eine kantonale Bewilligung vor, leitet die Gemeinde das Gesuch 
an die zuständige kantonale Stelle weiter. 
 
D. Gewässerunterhalt 
 
14 Unterhaltsplan 
 
Der Gemeinderat erstellt einen Unterhaltsplan für die Gewässer, für deren Unterhalt die Gemeinde 
zuständig ist. Er bezeichnet darin die Gewässer beziehungsweise Gewässer-abschnitte, die durch 
die Siedlungsentwässerung in Anspruch genommen werden. 
 
15 Teilfinanzierung des Gewässerunterhalts 
 
1 Der Gemeinderat kann im Rahmen des Voranschlags der Gemeinde finanzielle Mittel aus der 
öffentlichen Siedlungsentwässerung für Massnahmen einsetzen, die an den im Unterhaltsplan be-
zeichneten Gewässern auszuführen sind. 
2 Zu diesem Zweck dürfen bis zu 10 % der jährlichen Einnahmen aus Abwassergebühren verwendet 
werden. Die Abwassergebühren werden, sofern notwendig, angepasst. 
 
E. Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung 
 
16 Grundsätze 
 
1 Zur Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung erhebt die Gemeinde Abwassergebüh-
ren. Die Höhe der Gebühren ist so anzusetzen, dass der Ertrag sämtliche Kosten der öffentlichen 
Siedlungsentwässerung deckt, insbesondere jene für die Erstellung, Optimierung, Erneuerung und 
Erweiterung sowie den Betrieb und Unterhalt der Anlagen. 
2 Alle Eigentümer von Grundstücken, Liegenschaften und Anlagen, die Anlagen der öffentlichen 
Siedlungsentwässerung beanspruchen, sind gebührenpflichtig. 
3 Werden aus den Abwassergebühren weitere Massnahmen, etwa für den Gewässerschutz oder 
Gewässerunterhalt, finanziert, sind die Gebühren entsprechend zu erhöhen. 

4 Die Gemeinde erstellt und unterhält ein finanzielles Führungsinstrument mit dem Ziel, eine ausrei-
chende und dauerhafte Finanzierung und Gebührenplanung für die öffentliche Siedlungsentwässe-
rung sicherzustellen. Mit diesem Instrument sind die erforderlichen Aufwendungen und Erträge für 
die nächsten 15 Jahre zu ermitteln und zu planen. 
5 Die Gemeinden erstellen für die Finanzierung der öffentlichen Siedlungsentwässerung eine se-
parate Gebührenverordnung. 
 
F. Haftungs- und Schlussbestimmungen 
 
17 Haftung 
 
1 Die Bewilligungs- und Kontrolltätigkeit der Behörden entbindet weder die Eigentümer noch die 
Inhaber und Betreiber von Abwasseranlagen von ihren rechtlichen Verpflichtungen. 
2 Aus der Mitwirkung der Gemeinde entsteht keine über die gesetzliche Haftung hinausgehende 
Haftung der Gemeinde. 
3 Der Verursacher haftet für sämtliche Kosten aus der rechtswidrigen 
a. Nutzung der öffentlichen Siedlungsentwässerung, 
b. Einleitung von Abwässern in die öffentliche Siedlungsentwässerung. 
4 Zu diesen Kosten gehören neben den Kosten für die Schadensbewältigung und Schadens-behe-
bung auch zusätzliche Unterhalts- und Betriebsaufwendungen. 
 
18 Rechtsschutz 
 
1 Gegen Anordnungen, die gestützt auf die vorliegende Verordnung ergehen, kann innert 30 Tagen, 
von der Zustellung an gerechnet, beim Gemeinderat schriftlich Einsprache erhoben werden. Dem 
Lauf der Einsprachefrist und der Einreichung der Einsprache kommt aufschiebende Wirkung zu. 
Vorbehalten bleiben besondere Zuständigkeiten im koordinierten Bewilligungsverfahren. 
2 Der Rechtsschutz richtet sich nach dem Gemeindegesetz, dem Verwaltungsrechtspflege-gesetz, 
dem Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz sowie dem Planungs- und Baugesetz. 
 
19 Rechtsetzungsbefugnisse 
 
1 Der Gemeinderat erlässt basierend auf dem Vorschlag des Abwasserverbandes Ausführungsbe-
stimmungen zur vorliegenden Verordnung und regelt insbesondere 
a. den Vollzug des Abwasserrechts auf dem Gemeindegebiet, 
b. die Rechte und Pflichten der Grundeigentümer und Inhabern von Gebäuden und Anlagen sowie 
der Gemeinde zur dauerhaften Sicherung einer technisch einwandfreien Siedlungsentwässerung, 
c. die Gebührentarife, soweit sie nicht in dieser Verordnung geregelt sind, sowie die Festsetzung der 
Mehrwertbeiträge. 
2 Die Beschlüsse sind öffentlich bekanntzumachen. 
 
20 Inkrafttreten 
 
Auf Antrag des Zweckverbandes bestimmt der Gemeinderat das Inkrafttreten der vorliegenden Sied-
lungsentwässerungsverordnung. Auf diesen Zeitpunkt hin werden alle bisherigen, damit in Wider-
spruch stehenden Vorschriften, insbesondere die bisherige Verordnung vom 1. Januar 2000 über 
die Siedlungsentwässerungsanlagen aufgehoben 
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A n t r a g    3 
 
Neues Verfahren: 
Erneuerungswahl von mindestens 8 bis maximal 10 Wahlbüromitglie-
dern für die Amtsperiode 2018 - 2022 
 
Mit dem neuen Gemeindegesetz, das per 1. Januar 2018 in Kraft ist, wird auch das Gesetz über 
die Politischen Rechte angepasst. Dieses sieht vor, dass die Mitglieder des Wahlbüros grund-
sätzlich an der Gemeindeversammlung gewählt werden, sofern die Gemeindeordnung nicht die 
Wahl durch den Gemeinderat vorsieht. Entsprechend kann keine Urnenwahl oder Stille Wahl 
mehr durchgeführt werden. 
 
Anzahl Mitglieder des Wahlbüros 
Gemäss Gemeindeordnung bestimmt der Gemeinderat die Anzahl der Mitglieder. Vorgesehen 
sind mindestens 8 bis maximal 10 Wahlbüromitglieder. Für die vom Gemeinderat festgesetzte 
Mitgliederzahl haben sich entsprechend 8 Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet. Verdankens-
werterweise stellen sich insgesamt 5 Wahlbüromitglieder aus der vorangegangenen Amtsperiode 
zur Verfügung. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die nachstehend aufgelisteten 8 Perso-
nen für die Amtsdauer 2018 bis 2022 ins Wahlbüro zu wählen. Ein Abschied der Rechnungsprü-
fungskommission entfällt für dieses Wahlgeschäft. 
 
 
Name, Vorname Jahrgang Adresse bisher/neu 
 
Bonato, Mario 1992 Brunnenzelgstrasse 10 bisher 
Flück, Marcel 1983 Feldstrasse 2c bisher 
Isenring, Mara 1998 Föhrenweg 6 neu 
Joss, Martin 1988 Dorfstrasse 22 bisher 
Preisig, Louis 1992 Feldstrasse 20 neu 
Preisig, Marcel 1992 Feldstrasse 20 neu 
Rasi, Gabriela 1970 Buechrüti 2 bisher 
Schlund, Beat 1982 Museumstrasse 5 bisher 
 
Aesch, 30. April 2018 
 G E M E I N D E R A T    A E S C H 

 
sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 

 Präsident Schreiberin 

A n t r a g  3
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A n t r a g  4

 
 
A n t r a g    4 
 
 
 
Erteilung des Bürgerrechts an Jelena Gross  
 
 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. Dezember 2017 das Einbürgerungsgesuch be-
handelt von Jelena Gross, geboren am 25. Oktober 1974, von Lettland, wohnhaft Museumstrasse 
8 in Aesch. 
 
Die Gesuchunterlagen belegen die finanzielle Unabhängigkeit von Jelena Gross. Am 14. Februar 
2017 hat sich Jelena Gross einer Delegation des Gemeinderates persönlich vorgestellt und den 
erforderlichen Nachweis ihrer Deutschkenntnisse erbracht.. Ferner hat Jelena Gross beim Bil-
dungszentrum Limmattal den Teilbereich „Gesellschaft“ besucht und am 27. Oktober 2017 die 
Prüfung von Grundkenntnissen „Gesellschaft“ absolviert. 
 
Jelena Gross hat die Prüfung bestanden. Somit erfüllt sie, soweit der Gemeinderat feststellen 
kann, die Voraussetzungen zur Aufnahme ins Schweizer Bürgerrecht. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018: 
 

Jelena Gross in das Bürgerrecht der Gemeinde Aesch aufzunehmen. Vorbehalten bleiben 
die Erteilung des Kantonsbürgerrechts und die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung. 
 

 
 
Aesch, 5. Dezember 2017  
 
 G E M E I N D E R A T    A E S C H 

 
 

sig. Johann Jahn sig. Suzana Sturzenegger 
 Präsident Schreiberin 
 








